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Ihre Investition
in die Zukunft



QUALITÄT UND FUNKTION

Liebe Kundin, lieber Kunde, 

Ihnen gegenüber übernimmt die BE Bauelemente GmbH 
eine Herstellergarantie von 20 Jahren, sofern die Fenster- 
oder Türen-Elemente den jeweils gültigen Systemanforde-
rungen entsprechen und für den Einsatzzweck geeignet 
sind.

BE Bauelemente bietet Erfahrung und Knowhow in Kombi-
nation mit höchster Qualität hinsichtlich Material und Ver-
arbeitung. Das geben wir Ihnen schriftlich. 

BE Fenster und Türen erfüllen geltende Anforderungen an 
Energieeffizient und Wärmeschutz. Unsere Elemente zeich-
nen sich durch eine gute Recyclingfähigkeit aus und helfen 
damit Ressourcen zu schonen. 

Rewindo und AUF sind Recycling-Initiativen. Sie zertifizie-
ren qualifizierte Unternehmen in Bezug auf das Recycling 
der Baustoffe Kunststoff und Aluminium. Das Ziel ist die 
höhere Recyclingquote der Materialien und damit ein nach-
haltiger Umgang mit den Ressourcen.



Die Digitale Garantiekarte erhalten Sie per E-Mail von Ihrem 
BE Händler im PDF-Format. Das Dokument dient als  
Garantienachweis. Es führt alle garantiefähigen Fenster- 
und Türelemente aus einem Auftrag auf. 

Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen. Die  
Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Internetseite 
www.be-fenster-tueren.de oder auf unserem Elemente-
aufkleber.
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GARANTIERT FÜR 20 JAHRE

Das Original. Nur von uns.
Gütezeichen für Aluminium- und Kunststoffelemente Qualität und Funktion – garantiert für 20 Jahre!

Garantiekarte

Jetzt anmelden!
Registrieren Sie Ihre neuen Elemente inner-
halb von 12 Monaten nach Herstelldatum bei 
be-fenster-tueren.de, um sich die Garantie zu 
sichern.

Ist Ihr Element 20 Jahre garantiefähig, erhal-
ten Sie die Digitale Garantiekarte per E-Mail von 
Ihrem BE Händler im PDF-Format.

Bitte beachten Sie unsere unten aufgeführten 
Garantiebedingungen.

Garantiebedingungen
der BE Bauelemente GmbH, Industriestr. 21-31, 33818 Leopoldshöhe-Greste
Telefon: +49 (0) 5202 491-0 ♦ E-Mail: info@be-bauelemente.com ♦ Internet: be-fenster-tueren.de

20 Jahre Garantie auf Original BE Bauelemente Fenster und Türen
§ 1 Umfang, Dauer und Geltungsbereich der Garantie
Für die Gewähr unserer Garantie sind folgende Garantiebestimmungen 
bindend: Gegenüber dem ersten Endabnehmer (Verbraucher) über-
nimmt BE Bauelemente GmbH eine Herstellergarantie von 20 Jahren 
für die mit der Digitalen Garantiekarte gelieferten Produkte. Sie beträgt 
20 Jahre und erstreckt sich auf die Funktionsfähigkeit, den Aufbau der 
Fenster und Türen sowie auch des Glases entsprechend den Bestim-
mungen der nachfolgenden Abschnitte.
Für elektrische oder elektronische Bauteile sowie Rollläden und Insek-
tenschutz beträgt die Garantie 5 Jahre. Ebenso gilt das Garantiever-
sprechen nur für 5 Jahre für Verschleißteile, wie Getriebe, Griffe etc.

Die Garantie gilt ab dem Herstelldatum für Elemente, die in Deutsch-
land eingebaut sind. Das Herstelldatum ist auf dem Dokument der Di-
gitalen Garantiekarte zu finden. 

Die Garantie erstreckt sich auf die ausschließliche Verwendung in nor-
mal beanspruchten Wohnräumen im nicht gewerblichen Gebrauch. 
Sie gilt nicht für Nassbereiche wie Saunen und Schwimmbäder oder 
andere ständig feuchte Räume und nicht für natürliche Alterungser-
scheinungen und Gebrauchsspuren.
Darüber hinaus gilt die Garantie nur dann, wenn die Alterung der Pro-
dukte den üblichen Rahmen bei üblicher Nutzung nicht wesentlich 
übersteigen. Unter Alterungserscheinungen fallen insbesondere die 
Flüchtigkeit von Gasen in Verbundscheiben, Farbechtheiten und redu-
zierte Rückstellkräfte von Dichtungen. 

Für die Gewährung der Garantie gilt ausschließlich die zum Herstellda-
tum des Elementes aktuelle Version der Garantiebedingungen.

Das Garantieversprechen gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten, 
insbesondere Sachmangelrechten und sonstigen Rechten des Käufers 
einschließlich der Rechte des Käufers gegen den Verkäufer. Durch die 
Garantieerklärung werden die gesetzlich festgelegten Rechte des Ver-
brauchers nicht beeinträchtigt.

§ 2 Voraussetzungen/Garantieanspruch
Der erste Endabnehmer (Verbraucher) muss sich innerhalb von 12 Mo-
naten nach Herstelldatum bei BE Bauelemente GmbH über das Inter-
net (www.be-fenster-tueren.de) registrieren, ansonsten besteht kein 
Anspruch auf diese Garantie.

Die Garantie umfasst die gelieferten Produkte, sofern die Elemente 
den jeweils gültigen Systemanforderungen entsprechen und für den 
Einsatzzweck geeignet sind.
Voraussetzung für Garantieansprüche ist die Einhaltung der Montage 
nach dem Stand der Technik bzw. gemäß der aktuellen Fassung des 
Leitfadens zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern 
und Haustüren für Neubau und Renovierung, erstellt von der Güte-
gemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren e.V. Frankfurt und 
des ift Instituts für Fenstertechnik, Rosenheim. Ein Garantieanspruch 
besteht nicht für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder für 
eine Verwendung, die nicht in Übereinstimmung mit des vorgenann-
ten Montage-Leitfadens erfolgt.

§ 3 Garantieleistung
Unsere Elemente wurden durch die Qualitätskontrolle der BE  Bauele-
mente GmbH überprüft und sortiert. Sollten dennoch Beanstandungen 
bezüglich der Sortierung und/oder visueller Fehler bestehen, so ist es 
wichtig, sie vor dem Einbau schriftlich mitzuteilen. Der Einbau von 
schadhaften Elementen schließt Garantieansprüche aus. Ebenfalls 
durch diese Garantie nicht abgedeckt sind Schäden, die durch Drit-
te verursacht wurden (durch fehlerhaften Einbau sowie durch Trans-
portschäden). Sind die Mängel dieser Garantie erst nach dem Einbau 
erkennbar, so behält sich BE Bauelemente GmbH im Garantiefall fol-
gende Wahlmöglichkeiten vor:

- kostenloser Ersatz des defekten Artikels bei freier Lieferung an den
 Garantienehmer oder
- kostenloser Austausch des defekten Artikels durch einen Kunden-
 diensttechniker oder
- die Erstattung des ursprünglichen Kaufpreises des Elementes ohne 
 Montagekosten bei Vorlage der Rechnung des BE Bauelemente 
 GmbH Fachpartners.

Ist das fehlerhafte Produkt nicht mehr im Lieferprogramm, so leistet 
BE Bauelemente GmbH gleichwertigen Ersatz aus dem aktuellen 
Fenster- und Türensortiment.
Eine Verlängerung der Garantiefrist wird durch den Garantiefall nicht 
bewirkt. Die Aufnahme von Verhandlungen zwischen BE Bauele-
mente GmbH und dem Garantienehmer zur Klärung eines Sachman-
gels erfolgt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.
Die Garantieleistungen sind jeweils maximal bis zu dem Wert des 
ursprünglich gezahlten Kaufpreises begrenzt. 

§ 4 Garantieausschlüsse
Nicht abgedeckt durch das Garantieversprechen sind Schäden durch 
Unfälle oder höhere Gewalt und Schäden durch im normalen Wohn-
bereich nicht übliche Umstände, wie beispielhaft Insektenbefall. 
Auch für rein optische Beeinträchtigungen, wie zum Beispiel Farbver-
änderungen durch Lichteinwirkung, Eindrücke bzw. Beschädigungen 
sowie raumklimatisch bedingte Verformungen der Fenster und 
Türen, wird keine Garantie gewährt. Ebenso von dem Garantie-
versprechen ausgenommen, sind nicht freigegebene technische 
Modifikationen sowie Veränderungen an den Produkten. 
Schäden, die durch unsachgemäße Pflege, Reinigung oder Instand-
haltung der Fenster und Türen entstanden sind, mechanische oder 
chemische Beschädigungen bzw. Schäden durch Feuchtigkeitsein-
wirkungen infolge unsachgemäßen Einbaus der Fenster und Türen 
sind ebenfalls von dieser Garantie ausgeschlossen.
Der Garantieanspruch besteht nicht für eigene Handlungen des Ver-
brauchers oder für die Fähigkeit des von dem Verbraucher beauftrag-
ten Handwerkers, die Fenster und Türen einzubauen oder die etwaige 
Beschichtung zu entfernen, zu ändern, zu kerben, Brandflecken oder 
Kratzer zu beseitigen. Bei nicht von BE Bauelemente GmbH schriftlich 
freigegebenen Veränderungen, Umbauten oder Ergänzungen erlischt 
die Garantie für das gesamte Element. Montagekosten, Mietausfall, 
Ergänzungen oder zusätzliche Aufwendungen wegen Gerüsten, An- 
und Abfahrten etc., sofern nicht durch den Kundendienst geleistet, 
sind grundsätzlich nicht von dem Garantieversprechen umfasst und 
werden durch BE Bauelemente GmbH nicht ersetzt.
Von einer Garantieleistung ausgenommen sind Produkte bei feh-
lenden Wartungs- und Pflegeleistungen. Dies betrifft insbesondere 
Produkte, die nicht regelmäßig, dem Stand der Technik entspre-
chend, einmal jährlich Wartungs- und Pflegeleistungen erfahren 
haben. Ausdrücklich von dem Garantieversprechen ausgenommen 
sind darüber hinaus gehende Schadenersatzansprüche.

§ 5 Geltendmachung der Ansprüche/Garantieleistungen
Im Schadensfall wenden sie sich bitte sofort, spätestens jedoch 
innerhalb von 30 Tagen nach Auftreten des Mangels, schriftlich an 
BE Bauelemente GmbH. BE Bauelemente GmbH behält sich vor, 
den Schaden nach Terminabstimmung vor Ort zur Überprüfung der 
Garantiebestimmungen zu besichtigen oder bei verschickbaren 
Artikeln den defekten Artikel im Werk zu prüfen.

Garantieansprüche sind nicht übertragbar und ausschließlich nur 
gültig bei Vorlage der Digitalen Garantiekarte von BE Bauelemente 
GmbH mit Angabe der Seriennummer des reklamierten Elementes.
  
  Stand 01.2023

Beschläge und Schlösser:
• Die Beschlagteile Ihrer Fenster und Türen sollten bei normalem Ge-

brauch einmal jährlich gewartet werden. Die starren Teile sollten an den 
Einlaufseiten mit technischer Vaseline oder einem anderen geeigneten 
silikonfreien Fett geschmiert werden.

• Die Gleitflächen der beweglichen Schließteile sind mit einem harz- und 
säurefreien Öl (z. B. Nähmaschinenöl) zu schmieren.

• Nach Renovierungsarbeiten sind die Elemente rundum, aber vor
allem oben, von Schmutz und Mörtelresten zu reinigen und wie be-
schrieben zu pflegen. Andernfalls kann es zu Weißrostbildung (auf Me-
talloberflächen) oder Fehlfunktionen bis hin zu Defekten des Beschla-
ges kommen.

Griffe:
• Weiße und farbige Kunststoffgriffe können witterungs- bzw. material-

bedingt im Laufe der Jahre Farbveränderungen unterliegen (vergrauen).

• Normale Verschmutzungen lassen sich mit Wasser, dem wenig mildes 
bzw. pH-neutrales Reinigungsmittel beigefügt werden kann, reinigen.
Zur regelmäßigen Pflege empfehlen wir Ihnen Kunststoffreiniger aus un-
serem Pflegesortiment. 

• Bei Griffen aus Edelstahl können Oberflächenverunreinigungen zu Flug-
rostbildung und Nachdunkelung führen. Edelstahlgriffe sollten regelmä-
ßig mit speziellen Pflegemitteln für Edelstahl gereinigt werden.

• Griffe aus Messing, Bronze oder ähnlichen Materialien unterliegen einer 
natürlichen Alterung. Es kann eine sogenannte Patina (Nachdunkelung 
bzw. Verfärbung) entstehen. Dies ist materialbedingt nicht zu verhin-
dern. Die Oberfläche kann mit handelsüblichen, milden Reinigern behan-
delt werden. Verwenden Sie keine Polituren!

So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden:
• Die hohe Dichtigkeit Ihres neuen BE Bauelemente Fensters 

vermindert den Luftaustausch zwischen außen und innen.

• In Ihrer Wohnung befindet sich eine Anzahl von Feuchtig-
keitsquellen:
-
-
In der Küche und im Bad entsteht Wasserdampf.
Zimmerpflanzen und sogar wir Menschen geben durch die 
Poren laufend Feuchtigkeit ab.

• Luftfeuchtigkeit in den Räumen schlägt sich besonders im 
Fensterbereich als sogenanntes Kondenswasser nieder. Die-
se Feuchtigkeit kann zu feuchten Wänden, Stockflecken, 
Schimmelbildung und Putzverfall führen.

• Dauerlüftungen während der Heizperiode vermeiden.

• Lüften Sie im Laufe eines Tages, je nach Nutzung, möglichst 
oft (jeweils mindestens 5 Minuten).
-

-

Diese kurze Stoßlüftung verbraucht nur relativ wenig an 
Heizenergie, tauscht aber die feuchte Raumluft wirkungs-
voll aus. 
Die Luftfeuchtigkeit erreicht wieder ein normales Niveau.

So reinigen und pflegen Sie Ihre Elemente richtig:

• Normale Verschmutzungen lassen sich mit lauwarmen Wasser, dem wenig mildes bzw. 
pH-neutrales Reinigungsmittel beigefügt werden kann, reinigen. Eine Überdosierung ist 
unbedingt zu vermeiden! Dies gilt für weiße und Dekor-Kunststoffoberflächen sowie für 
farbbeschichtete und eloxierte Aluminiumoberflächen gleichermaßen. Nutzen Sie aus-
schließlich nur feine Tücher, keine Mikrofasertücher, keine groben Schwämme oder 
keine färbenden Hilfsmittel.
Nach dem Reinigen mit ausreichend viel klarem Wasser nachspülen, um alle Rück-
stände vollständig und rückstandsfrei zu entfernen. 

Hinweis:
• Verwenden Sie keine groben Scheuermittel, wie z. B. Ata oder Viss und ebenfalls 

keine scheuernden und kratzenden Hilfsmittel, wie Stahlschwämme oder Topfreiniger. 
Abrasive Mikrofasertücher sind unbedingt zu vermeiden.

• Reinigen Sie Ihre Elemente niemals mit Polituren, Trinitroverdünnung, Aceton, Spiri-
tus,  Essigester oder ähnlichen Lösungsmitteln. Es besteht die Gefahr der Oberflächen-
veränderung.

Sicherheitshinweise:

• Fenster oder Türen zur Wartung nicht aushängen! Das 
Aushängen oder Justieren darf nur von Fachpersonal vor-
genommen werden.

• Bauliche Veränderungen am Element sowie elektrische 
Anschlüsse dürfen nur von Fachpersonal vorgenommen 
werden.

Hinweis:
Weitere Pflege- und Wartungshinweise finden Sie auf unserer Internetseite 
unter  www.be-fenster-tueren.de.

Richtige Lüftung, Wartung und Pflege, Sicherheitshinweise

Dauerlüftung

Kurze Stoßlüftung

Hier finden Sie die Gütezeichen für Aluminium- und Kunststoff-
elemente. Die Normalentflammbarkeit gemäß DIN EN 4102-B2 
bzw. die (Euro-) Klasse E gemäß 13501-1 wurde nachgewiesen.

Die Zuordnung der CE-Zertifikate zu Ihren Elementen erfolgt mit 
Hilfe einer CE-Codierung. Im Rahmen Ihres Elementes befindet 
sich der CE-Aufkleber. Anhand der Nummerierung finden Sie 
in der Bedienungs- und Wartungsanleitung den vollständigen 
CE-Aufkleber. Zusätzlich lässt sich die dazugehörige Leis-
tungserklärung online abrufen. Neben der CE-Kennzeichnung 
und dem RAL-Gütezeichen befindet sich auf dem Aufkleber die 
Seriennummer des Elements.

01
.2

3/
 P

rin
te

d 
in

 G
er

m
an

y.
 Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
Irr

tü
m

er
 v

or
be

ha
lte

n.



ANMELDEN oder neu REGISTRIEREN:
Registrieren Sie sich im Garantiebereich 
unserer Internetseite innerhalb von 12 Mo-
naten. Dafür benötigen Sie die Seriennum-
mer und das Herstelldatum. Diese Angaben 
finden Sie auf dem Dokument der Digitalen 
Garantiekarte. Mit der Seriennummer wird 
Ihr Garantieanspruch verbrieft. Das Her-
stelldatum gibt an, ab wann die Garantie 
gilt.

PRODUKT REGISTRIEREN: 
Legen Sie ein neues Objekt an oder wählen 
das Objekt/Haus aus, wo das  Fenster- oder 
Tür-Element verbaut wurde. Danach kön-
nen Sie Ihr Produkt registrieren. 

GARANTIE SICHERN: 

Nach erfolgreicher Anmeldung, können Sie 
Ihr Garantie Zertifikat abrufen. Die Garantie 
von 20 Jahren ist damit gesichert.

1
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GARANTIERT FÜR 20 JAHRE JETZT ANMELDEN!

be-fenster-tueren.de
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BE Bauelemente bietet Kompetenz für 
Ihr Zuhause:

BE Bauelemente garantiert Bauherren 
eine komplette und perfekt abgestim-
mte Produktpalette für alle Bereiche der 
Gebäudehülle:

• Fenster und Türen aus Kunststoff  
und Aluminium  

• Rollladen- und 
Sonnenschutzsysteme

• innovative Produkte zur 
Einbruchhemmung 

• Insektenschutz

Als einziger deutscher Hersteller bieten  
wir auf Fenster und Türen 20 Jahre  
Garantie. Unsere Erzeugnisse sind auf  
höchstem Qualitätsniveau für Langlebig-
keit gefertigt.
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Ergänzender Hinweis: 

Die Garantie ist nicht übertragbar. Auf besonderen Kun- 
denwunsch fertigen wir bei Bedarf auch Elemente außer- 
halb unserer (für die Gewährung der Garantie relevanten) 
Systemparameter, wie z. B. der empfohlenen Baugröße. 
Dabei behalten wir uns weiterhin vor, solche Elemente 
nicht zu fertigen, deren Spezifikationen außerhalb der 
technischen Mindestanforderungen in Hinsicht auf 
Qualität, Gewährleistung und Produkthaftung liegen. 
Für diese Elemente greift unsere Garantie folglich nicht.

Die Garantie umfasst die gelieferten Produkte, sofern die 
Elemente den jeweils gültigen Systemanforderungen ent-
sprechen und für den Einsatzzweck geeignet sind.

Voraussetzung für Garantieansprüche ist die Einhaltung 
der Montage nach dem Stand der Technik bzw. gemäß 
der aktuellen Fassung des Leitfadens zur Planung und 
Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren 
für Neubau und Renovierung, erstellt von der Gütege-
meinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren e.V. Frank-
furt und des ift Instituts für Fenstertechnik, Rosenheim. 
Ein Garantieanspruch besteht nicht für Schäden durch 
unsachgemäßen Gebrauch oder für eine Verwendung, 
die nicht in Übereinstimmung mit des vorgenannten 
Montage-Leitfadens erfolgt. Für elektrische oder elek-
tronische Bauteile sowie Rollläden und Insektenschutz 
beträgt die Garantie 5 Jahre. Ebenso gilt das Garantiever-
sprechen nur für 5 Jahre für Verschleißteile, wie Getriebe, 
Griffe etc.

BE Bauelemente GmbH 
Industriestraße 21 – 31

33818 Leopoldshöhe-Greste
T +49 5202 491-0  |  F +49 5202 491-223

www.be-fenster-tueren.de


